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öffentl iche Bekan ntmachu ng
der Gemeinde Wenden

ffiffiöä;; ffi;;;;;äffiffi;;#"ä" ä", o".
meinde Wenden, Wenden Hallenbad

hier: 1. Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg

Der Rat der Gemeinde Wenden hat in seiner Sitzung vom 26.06.2024 die 2. Anderung des

Flächennutzungsplanes beschlossen. Anschließend wurden die Genehmigung durch die Be-

zirksreg ierung Arnsberg beantragt.

Mit Datum vom 08.10.2024 hat die Bezirksregierung Arnsberg die 2. Anderung des Flächen-

nutzungsplanes genehmigt (Aktenzeichen 35.02.53.01 -00312024-001). Gem. $ 6 Abs. 5

BauGB wird die Genehmigung ortsüblich bekannt gemacht und wird somit wirksam.

Der Geltungsbereich umfasst einen ca. 0,38 ha großen Bereich am nördlichen Rand der Orts-

lage Wenden im Bereich des Gesamtschulstandortes. Lage und Abgrenzung des Geltungsbe-

reichs sind dem nachfolgenden Kartenausschnitt zu entnehmen.

Abbildung 1: Lage und Geltungsbereich der 2. Flächennutzungsplanänderung Wenden Hallenbad.

Die Planunterlagen zur frühzeitigen Beteiligung bestehen aus

. Planzeichnung

. Begründung mit Umweltbericht
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Es sind folgende Arten umweltbezogener lnformationen verfügbar, die im weiteren Verfahren

ergänzt werden:
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Übereinstimmu sbestätiouno

Der Wortlaut der vorstehenden Bekanntmachung entspricht den Beschlüssen des Gemeinde-

rates
- zur Aufstellung der 2. Flächennutzungsplanänderung ,,Wenden Hallenbad" vom

10.05.2023 und

- zur Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange

vom 10.05.2023.
- zur Beteiligung der betroffenen Behörden sowie Träger öffentlicher Belange gem. $$ 3

Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB vom 24.04.2024,

- zur Feststellung der 2. Flächennutzungsplanänderung vom 26.06.2024'

Bekanntmachunqsanordnunq

Die Beschlüsse des Gemeinderates vom 26.06.2024 zur 2. Anderung des Flächennut-

zungsplans werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gemäß $ 7 Abs. 6 GO

NRW gegen diese Anderung des Bebauungsplanes nach Ablauf von sechs Monaten

seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

I

2

Schutzqut Art der Umweltinformation Quelle

Mensch lnformation und Bewertung zu Schall-

und Geruchsemissionen

Begründung zur FNP Anderung, Umwelt-

bericht

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Tiere, Pflanzen

und biologische
Vielfalt

lnformationen und Bewertung zu den

möglichen Auswirkungen auf die Fauna,

Flora und Bioloqische Vielfalt

Begründung zur FNP

bericht

ng, Umwelt-

Boden und Fläche

Bodenfunktion lnformationen und Bewertung zu den

Einflüssen durch die Planung

Begründung zur FNP Anderung, Umwelt-

bericht

Flächeninan-
spruchnahme

lnformationen und Bewertungen zu der

Flächeninanspruchnahme durch das ge-

olante Vorhaben

Begründung zur FNP Anderung, Umwelt-

bericht

Wasser
Wasserhaushalt lnformationen und Bewertung zu mögli-

chen Auswirkungen auf den Wasser-

haushalt

Begründ
bericht

ung zur FNP Anderung, Umwelt-

Landschaft/ Landschaftsbild
Landschaftsbild lnformationen und Bewertung zur mögli-

chen Beeinträchtigung der Landschaft

Begründung zur FNP

bericht

erung, Umwelt-

Kultur und sonstiqe Sachgüter
Bodendenkmäler lnformationen und Bewertung über die

Auswirkungen der Planung auf Denk-

male und auf Kulturlandschaftsbereiche
einschl. Bodendenkmäler

Begründung zur FNP Anderung, Umwelt-

bericht

Klima, Luft
Klimafunktionen lnformationen und Bewertung zu mögli-

chen Auswirkungen auf das Klima und

die Luft

Begründung zur FNP Anderung, Umwelt-

bericht

Wechselwirkungen
lnformationen und Bewertung zu beste-

henden Wechselbeziehungen der ge-

nannten Schutzgüter

Begrün
bericht

dung zur FNP Anderung, Umwelt-



a)

b)
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eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

die Anderung des Bebauungsplanes ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht

worden,
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,

die den Mangel ergibt.

Der Bürgermeister

c)
d)

Wenden, 15.11.2024

gez. Clemens



Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Wenden

********** *** ****** ****** * ** * ** * ********* ****** *** * ***** ****** * *** ***

Bebauungsplan Nr. 66 "Ottfingen - Breiter Bruch"

hier: Schlussbekanntmachung gem. $ 10 Abs. 3 BaUGB

Der Rat der Gemeinde Wenden hat in seiner Sitzung vom 06.11.2024 folgenden Beschluss

zum Bebauungsplan Nr. 66 Ottfingen Breiter Bruch gefasst:

Aufgrund der $$ 7 und 41der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zulet4 geändert durch

Gesetz vom 05, März 2024 (GV. NRW. S. 136) und des $ 10 des Baugesetzbuches (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. I S. 2023 Nr. 394), beschließt der Rat

der Gemeinde Wenden den Bebauungsplan Nr. 66 "Ottfingen - Breiter Bruch", bestehend aus

Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht, als Satzung.

Der Geltungsbereich hat eine Gesamtgröße von ca. 1,67 ha und umfasst folgende Flurstücke:

Gemarkung Hünsborn, Flur 19, Flurstücke: 412, 507 und 508 sowie Gemarkung Hünsborn,

Flur 07, Flurstück: 742. Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs sind dem nachfolgenden

Kartenaus-schnitt zu entnehmen :

Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 66 ,,Ottfingen - Breiter Bruch".

Die Planunterlagen zur Beteiligung gem. SS 3 Abs. 2und 4 Abs. 2 BauGB bestehen aus:

. Planzeichnung
o Begründung
r Artenschutzprüfung
. Umweltbericht mit Landschaftspflegerischem Fachbeitrag
. Hydrogeologische Untersuchung
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r Bodengutachten IFUA nach BBodSchV 2021

. Schalltechnisches Fachgutachten

. Ergänzenden Schalltechnische Stellungnahme

Es sind folgende Arten umweltbezogener lnformationen verfügbar, die im weiteren Verfahren

ergänzt werden:

Die Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 66 "Ottfingen - Breiter Bruch" können im Rathaus

der Gemeinde Wenden, Fachbereich lll Bauen/Stadtentwicklung, Hauptstraße 75 eingesehen
werden.

Ü berei nsti m m u nqsbestätiq u nq

Der Wortlaut der vorstehenden Bekanntmachung entspricht den Beschlüssen des Gemeinde-

rates
- zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 66 ,,Ottfingen - Breiter Bruch" vom

10.05.2023 und

- zur Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange

vom'10.A5.2A23.
- zur Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange

gem. SS 3 Abs.2 und 4 Abs. 2 BauGB vom 24.04.2024,
- ztJm Satzungsbeschluss vom 06.1 1.2024.

Schutzqut Art der Umwelti nformation Quelle
Mensch lnformation und Bewertung zu Schall-

und Geruchsemissionen

Begründung zum Bebauungsplan, Um-

weltbericht, G utachten

Tiere. Pflanzen und bioloqische Vielfalt
Tiere, Pflanzen
und biologische
Vielfalt

lnformationen und Bewertung zu den

möglichen Auswirkungen auf die Fauna,

Flora und Bioloqische Vielfalt

Begründung zum Bebauungsplan und Ar-

tenschutzprüfung, U mweltbericht

Boden und Fläche
Bodenfunktion lnformationen und Bewertung zu den

Einflüssen durch die Planunq
Begründung zum Bebauungsplan, Um-
weltbericht. Bodenqutachten

Flächeninan-
spruchnahme

lnformationen und Bewertungen zu der
Flächeninanspruchnahme durch das ge-

olante Vorhaben

Begründung zum Bebauungsplan, Um-
weltbericht

Wasser
Wasserhaushalt lnformationen und Bewertung zu mögli-

chen Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt

Begründung zum Bebauungsplan, Um-
weltbericht, Bodengutachten

Landschaft/ Landschaftsbi Id

Landschaftsbild lnformationen und Bewertung zur mögli-
chen Beeinträchtigung der Landschaft

Begründung zum Bebauungsplan, Um-
weltbericht

Kultur und sonstiqe Sachqüter
Bodendenkmäler lnformationen und Bewertung über die

Auswirkungen der Planung auf Denk-
male und auf Kulturlandschaftsbereiche
einschl. Bodendenkmäler

Begründung zum Bebauungsplan, Um-
weltbericht

Klima, Luft
Klimafunktionen lnformationen und Bewertung zu mögli-

chen Auswirkungen auf das Klima'und

die Luft

Begründung zum Bebauungsplan, Um-

weltbericht

Wechselwirkunqen
lnformationen und Bewertung zu beste-
henden Wechselbeziehungen der ge-

nannten Schutzqüter

Begründung zum Bebauungsplan, Um-
weltbericht
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Bekanntmachunqsanordnung

Die Beschlüsse des Gemeinderates vom 06.11.2024 zum Satzungsbeschluss des Be-

bauungsplanes Nr. 66 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gemäß $ 7 Abs. 6 GO

NRW gegen diese Anderung des Bebauungsplanes nach Ablauf von sechs Monaten

seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

2

a)

b)

Wenden, 15.11.2024

c

d

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

die Anderung des Bebauungsplanes ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht

worden,
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,

die den Mangel ergibt.

Der Bürgermeister

gez. Clemens
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Fried hofsgebüh rensatzu n g

für den Friedhof Wenden-Brün

der Evangelischen Kirchengemeinde

OlPe

04.01.2024

Die Evangelische Kirchengemeinde Olpe

vertreten durch das PresbYterium

erlässt gem. Artikel 159 Absatz5 Kirchenordnung i. v. m. $ 12 Absatz 
,I. 

det verordnung für das

Friedhofswesen in der Evangelischen I(rche im äeinland, der Evangelischen Kirche von West-

falen und der Lippischen Landeskirche vom 13' Juli 2011 die nachstehende

Friedhofsgebührensatzu ng

$1
Gebührenpflicht

(1) Für die Benutzung des Friedhofes wenden - Brün und der Bestattungseinrichtungen sowie

für weitere Leistungei der Friedhofsverwaltung werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren

erhoben.

genzu verlangen.

(3) Werden beantragte Leistungen nur teilweise in Anspruch genommen' so ist dennoch die volle

Gebühr zu entrichten'

(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erbringung der Leistung. Die Friedhofsträgerin ist be-

rechtigt, eine Vorauszahlung in angemesr"n", ü,;h" auf Gebühren für die beantragten Leistun-

(a) wird von der Benutzung des Friedhofes und seiner Bestattungseinrichtungen nach Beantra-

gung Abstarrd g.ro*men, Jirrd die Aufwendungen zu ersetzen, die der Friedhofsträgerin ent-

standen sind.

s2
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlungder Gebühren ist die nutzungsberechtigte Person oder die Person verpflichtet' in

deren Auftrag der Friedhof oder die Bestattungseinrichtungen benutzt werden'

(2) wird rtie Gebühr von mehreren Personen geschuldet, so haftet jede einzelne Person als Ge-

samtschuldnerin.

1
Muster-Friedhofsgebührensatzung vom l2 F€bruar 2Oo8' zuletd geändert am 29 Februar 2012



s3
Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch einen schriftlichen Gebührenbescheid' Dieser

wird der Gebührenschuldnerin oder dem Gebührenschuldner durch einen einfachen Brief be-

kannt gegeben.

(2)DieGebühren sind mit Bekanntgabe des Gebührenbescheids ftillig, sofern im Gebührenbe-

scireid nicht eine spätere Fälligkeit festgesetzt ist'

(3) sofern die ftilrigen Gebühren nicht entrichtet worden sind, kann die Friedhofsträgerin Bestat-

tungen und Leistungen verwelgern'

(4) Gebühren werden im verwaltungszwangsverfahren beigetrieben'

$4
Nutzungsgebühren

$s
Friedhofsunterhaltun gs gebühren

ten kalkuliert:

a. Personalkosten

b. Fremdleistungskosten (Müllgebühren, straßenreinigung/winterdienst u'a'

c. Unterhaltungskosten

Mustet-Friedhofsgebührensatrung vom l2 Februar 2008' zuletzt geändert am 29 Februar 2012

Von denNutzungsberechtigten, denen vor Inkrafttreten der Gebührensatzungvom 07'09'2010

Nutzungsrechte verliehen ärden, wird bis zum Ablauf der Ruhezeitbzw. der Nutzungszeitzrr

Unterhaltung des Friedhofs eine Friedhoir,rrrt.rttultungsgebühr in Höhe von 33'00 € je Grab und

Jahr erhoben. Die Friedhofsunt.rttutt,rngffiunt *itaä,,f der Grundlage der folgenden Kostenar-

2

nterhaltung durch dieeinschließlich Ut Nutzungsrechtml
1 )(

Euro3.379 00
25 Jahre

Euro1.23 5,00
Urnenb J51t

mit NWahl t

Euro2.298
e Graba Erd J25t

Eurot.027 00
e GrabUb

J1 5

Euro
e Grab und JahrErdVc

Euro68 50
e Grab und Jahrbühr UVerl



$6
Bestattungsgebühren

$7
Gebühren für Umbettungen

bühren

von

Euro868 00ahr
b

5llendetenzvm VObisVvon erstorbenen

Euro8 00llendetenc Erd
ahr anLe5vovomVvon erstorbenen

Euro355 00

Besondere Gebühren

Euro354,00anlässlich der Trauerfeier
a) Benutzung der FriedhofskaPelle

einschließlich Grunddekoration

Euro505
der Kühlb

Euro

Euro
420,00

s70
1. Urnenbeisetzunggem. $ 1 2a Friedhofssatzung

c) $ l2aFriedhofssatzungEinheitliche Grabplatte gem.

2. Erd

Euro93 00anbeid Z

auf demselben FriedhofU1

Euro1.736,00
Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenena)

deten 5. Le

bis zum vollen-

ahr e Grab

Euror.73 00Erdbestattungen von Vb)
5. Lebensjahrvollendetenerstorbenen vom

an e Grab Euro710 00
e Grabc

fremden riedho fFelnenaufAus bei

Euro868,00
a)

deten 5. Le

bis zum vollen-und VerstorbenenErdbestattungen von Totgeburten

ahr e Grab
Euro868,00

b)
5. Lebensjahrbenen vom vollendetenErdbestattungen von Verstor

an e Grab Euro355 00
e Grabc U

J
Muster-Friedhotigebührensatzung vom l 2 Februar 2oo8' ruletä geändefr am 29 Februar 20 1 2



Friedhoffremdenelnemvonbei3

Euro868,00

deten 5
a)

bis zurrt vollen-und VerstorbenenErdbestattungen von Totgeburten

ahr e Grab
Euro868,00

Erdbestattungen von Verstorb)
Graban

5. Lebensjahrllendetenbenen vom vo

Euro355 00
e GrabUrnenbeisc

$8
Sonstige Gebühren

Euro48,00
(l)
cher der Standsicherheit

incl. jährli-stehenden GrabmalesZustimmung zur Errrchtung eines

Euro34 00
z-ur Erri Grabmalsemes

Euro17
Zustimm eines HolzkreuzesZUTa

J

Eurot7 00
elnerzvr4

Euro003
eines Grabmals emerzut

Euro17,00
erechti bendeGewerbetreianBerner gungskarteAusstellung6)(
edhofssaFriAbs 66

Euro27 00
der Friedho9lnes Sch

lass

Euro1 7,00
(8) Ausstellung von sonstigen

der

i BescheinigungenUrkunden

Euro34,00
(9) Widerruf des Nu

erwal

NutzungszeitAblauf dertzungsrechts vor

Euro6,00

Grab und Jahr

WidemrfNutzungszeit

derEndezumbiErdbestattungenfürGrabstätteelnerI Unterhaltung( 0)
Ndes utzungsrechtsbeifestgesetztenursprünglich

Euro4,00bis zum Ende

des Nutzungs-

rechts e Grab und Jahr
ursprünglich

rnenbeUfür isetzungenGrabstätteerner1I Unterhaltung( )
beit WidenufNutzungszeifestgesetztender

4
Muster-Fricdholsgebührensatzung vom l2 Februar 2008' zuletzt geänden am 29 Februar 2012



$e
öffentliche Bekanntmachung

(r) Diese Friedrrofsgebührensatzung und alle Anderungen hierzu bedürfen z'ihrer Gültigkeit der

öffentlichen Bekanntmachung'

(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen g"-4 $^:i der Friedhofssatzung der Kirchenge-

ätina. vom 06.09'2005 in der Fassung vom 04'07 '2024'

$10
In-Kraft-Treten

26.10.2021außer I3aft.

Olpe, den04.07.2024

Die Friedhofsträgerin

Evangelische Kirchengemeinde Olpe

(1) Diese Friedhofsgebührensatrllg^T-d alle Anderungen treten gemäß $ 34 der Friedhofssat-

zung der Kirchengeäeinde vom 06.09 .2005 in der Fassung vom 04'07 '2024 in lkaft'

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsgebührensatzungtrittdie Friedhofsgebührensatzung vom

fu, €*\
(

h{
'*'li

ItJrt

5
Muster-Friedhofsgebührensatzung vom l2' Februar 2008' zuletzt geändert am 29 Febtu^t 2ol2



öffentliche Bekanntmach u ng

der Gemeinde Wenden

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der gg 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in

deriassung äär Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli (GV. NRW. S 444),liegt der Entwurf der Haushalts-

satzung der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2025 mit Anlagen

vom 18.11.2024 bis zum Ende der Haushaltsberatungen

(voraussichtlicher Termin: Sitzung des Gemeinderates am 11 .12.20241

während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus Wenden, Hauptstraße75,Zimmer 501,

zur Einsicht öffenflich aus. Darüber hinaus ist er auf der Homepage der Gemeinde Wenden

(www.wenden. de) öffentlich einsehbar.

Gegen den Entwurf können Einwohner und Abgabenpflichtige inn_erhalb einer Frist von vier-

zeh-n Tagen nach Beginn der Auslegung beim Bürgermeister der Gemeinde Wenden, Haupt-

str, 75, 6ZqaZ Wendän Einwendungen ärheben. Über die Einwendungen beschließt der Rat

der Gemeinde Wenden in öffentlicher Sitzung.

Wenden, 11.11.2024

c
-Bürgerme



Öffe ntl ich e Be kan ntm ach u ng

der Gemeinde Wenden

AufgrundvongTAbsatzlSatzlinVerbindungmit$41 Absatzlsatz2Buchstabefundden$$

7g ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordi-rrein-westralen (Go NRW in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14. Juli 1gg4 (GV. rrrnw. s. 666), zuletztgeändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 05. Juli 2o2A (GV. NRW.'5. 444), hat der nät oer Gemeinde wenden am 06.11'2O24 fol'

gende Hebesatzsatzung beschlossen :

Hebesatzsatzu n g zu r Festsetzu n g der Realsteuerhebesätze

der Gemeinde Wenden für das Jahr 2025

s1

Die Steuers ätzefür die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.

1.1

1.2

2.

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf

178 v. H.

469 v. H.

423 v. H.

s2

Diese Satzung tritt am 01.01 '2025 in Kraft.

Bekan ntmach u n gsanord n u n g :

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Wenden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann gegen

diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer verkündung nicht mehr geltend gemacht

werden, es seidenn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,

b) diese satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder



-z-

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Wenden vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und tie Tatsache bezeichnet *-0"n, 

-die 
dän [i.ng"f

ergibt.

,11.11.2A24



öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Wenden

53. Anderungssatzung vom 1 1'11'2024

zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung

der Gemeinde Wenden vom 12' April 1976

Aufgrund der $$ 7, I und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-westfalen (GO NRW

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV' NRW' 1994 S' 666)' zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5' Juli 2024 (GV' NRW' S' 444)' in der jeweils

geltenden Fassung,

der $$ 1,2,4,6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW' 1969 S. 712),zulelzt geändert durch

Gesetz vom 5. Mär22024 (GV. NRW' S' 155), in der jeweils geltenden Fassung'

des $ 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-westfalen (Landeswassergesetzes -

LWG' in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV, NRW' 1995 S' 926)' zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW' S' 1470)' in der

jeweils geltenden Fassung,

sowie des Nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 8'

Juri 2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016 s. 5s9), zuretzt geändert durch Artiker6 des Gesetzes

vom 4. Mai 2A21(GV. NRW . 2021S. 560), in der jeweils geltenden Fassung'

hat der Rat der Gemeinde wenden in seiner sitzung am 06'11'2024 die folgende 53'

Anderungssatzung vom 11.11.2024 zur Beitrags' und Gebührensatzung zur

Entwässerungssatzung der Gemeinde Wenden vom 12' April 1976 beschlossen:

$ 8 a Absatz 7 erhält folgende Fassung:

7. Die Schmutzwassergebühr beträgt je m'

a) für alle Kanalbenutzer, die nicht Ruhrverbandsmitglieder sind,

3,69 Euro/m3

b) für die Kanalbenutzer, die als Ruhrverbandsmitglieder unmittelbar Beiträge an den

Ruhrverband entrichten,

1,63 Euro/m3

$ 8 b Absatz 7 erhält folgende Fassung:

7. Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter (bzw' überbauter) und/oder befestigter

Fläche i.S.d. Abs. 1 bis 4

a) für alle Kanalbenutzer, die nicht Ruhrverbandsmitglieder sind,

0,61 Euro/m2

b) für die Kanalbenutzer, die als Ruhrverbandsmitglieder unmittelbar Beiträge an den

0,43 Euro/m2

1

Ruhrverband entrichten,



S I b Absatz 8 Satz 3 erhält folgende Fassung:

Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter befestigte Straßen-Affege-/Platzfläche i.S.d. Abs. 1,

3und4

0,64 Euro/m2

$ 20 erhält folgende Fassung

Die 53. Anderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der

Gemeinde Wenden vom 12. April 1976 tritt am 01 .01 .2025 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnunq :

Die vorstehende 53. Anderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur

Entwässerungssatzung der Gemeinde Wenden vom 12. April 1976 wird hiermit ötfentlich bekannt

gemacht.

Gemäß $ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf

hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung

gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend

gemacht werden kann, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Wenden vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel

ergibt.

Wenden, 11.11.2024

20.4

Clemens

(Bürgermeister)

2



öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Wenden

***** ********** *** *********** *** *********** * ** *******

I

Bebauungsplan Nr. 41B ,,Wenden - Vor dem Hillgenstock/Teilbereich
Süd", 1. Anderung und Ergänzung
hier: öffentliche Auslegung gem. S 3 Abs. 2 BauGB

Der Rat der Gemeinde Wenden hat am 06.09.2023 über die im Rahmen der in der Zeit vom 24.05.

- 23.06.2023 durchgeführten Beteiligungön der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange

eingegangenen Stellungnahmen beraten und den Planentwurf beschlossen.

Lage und Abgrenzung des Änderungsbereichs sind dem nachfolgenden Kartenausschnfff zu ent-'
nehmen:

Der Entwurf zur 1. Anderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 418 ,,Wenden - Vor dem

Hillgenstockffeilbereich Süd" einschließlich der Begründung mit Umweltbericht kann im Beteili-
gungsportaldes Landes NRW URL

I

https : //bete i l iq u n q. n nv. d e/porta l/we n d e n/bete i l i o u n q/th eme n/ 1 0 1 02 9 1

in der Zeit vom 25.1 1. - 27.12.2024 eingesehen werden

Darüber hinaus können die Unterlagen zur Artenschutzprüfung sowie das Bodengutachten einge-

sehen werden.



Zusätzlich liegen die Unterlagen in der Zeit vom

25.11. - 27.12.2024

im Rathaus der Gemeinde Wenden, Fachbereich lll Bauen/Stadtentwicklung, Hauptstraße 75 aus
Folgende umweltbezogene lnformationen liegen vor und können eingesehen werden:

Schutzgut Quelle Umweltinformation - Betrof-
fenheit
lnformationen und Bewertung von

Schall- und Geruchsimmissionen

Menschen, menschli-
che Gesundheit, Be-
völkerunq

Begründung mit Umweltbericht als
Teil 2 der Begründung incl. Land-
schaftspfleqerischem Fachbeitraq

Fläche, Boden, Was-
ser

Begründung mit Umweltbericht als
Teil 2 der Begründung incl. Land-
schaftspflegerischem Fachbeitrag

lnformationen und Bewertung zum
Bestand und zu den Einflüssen
durch die Planung,
lnformationen und Bewertungen zur
Flächeninanspruchnahme,
lnformationen und Bewertung zu
möglichen Auswirkungen auf natür-
lich gewachsene Böden und auf
den Wasserhaushalt

Baugrunderkundung/Gründungs-
beratung
Hydrogeologische Untersuchung

Ermittlung des Untergrundwas-
ser-Schwanku nqspotenzial

lngenieurgeologische Baugrunder-
kundung und -beurteilung,
Versickerungspotential,
Abfa llwirtschaftliche Klassifizierung
Aushubboden,
Grundwasser,
Bautechnische Folgerunqen

Tiere/Pflanzen

Biologische Vielfalt,
FFH-, Vogelschutz-
und Naturschutzge-
biete

Begründung mit Umweltbericht als
Teil 2 der Begründung incl. Land-
schaftspfleqerischem Fachbeitraq

lnformationen und Bewertung zu den
möglichen Auswirkungen auf die
Fauna, Flora und Bioloqische Vielfalt

Gutachten zum Vorkommen von
planungsrelevanten Vogelarten in

Wenden Rübenkamp 2019

Auswirkungen auf planungsrelevante
Arten im zukünftigen Baugebiet

lnformationen und Bewertung zu
möglichen Auswirkungen auf das
Klima und die Luft

LufVKlima Begründung mit Umweltbericht als
Teil 2 der Begründung incl. Land-
schaftspfleoerischem Fachbeitraq

Landschaft
Landschaftsbild

und Begründung mit Umweltbericht als
Teil 2 der Begründung incl. Land-
schaftspflegerischem Fachbeitrag

lnformationen und Bewertung zur
möglichen Beeinträchtigung des
Orts- und Landschaftsbildes unter
Berücksichtigung von der Vorprä-
qungA/orbelastunq

Kultur- und Sachgüter Begründung mit Umweltbericht als
Teil 2 der Begründung incl. Land-
schaftspflegerischem Fachbeitrag

lnformationen und Bewertung über
die Auswirkungen der Planung auf
Denkmälern und auf Kulturland-
schaftsbereiche einschl. Boden-
denkmäler

Wechselwirkungen Begründung mit Umweltbericht als
Teil 2 der Begründung incl. Land-
schaftspflegerischem Fachbeitrag

lnformationen und Bewertung zu
Wechselbeziehungen der genann-
ten Schutzgüter



Während der nachfolgenden Dienstzeiten kann jeder den Bebauungsplanentwurf einsehen und
Auskunft über den lnhalt erhalten:

montags bis freitags
montags bis dienstags
donnerstags

8.30 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 16.00 Uhr

14.00 Uhr - 17.30 Uhr

Während der Dauer der öffentlichen Auslegung können Stellungnahmen zum Entwurf der 1 . Ande-
rung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 41B ,,Wenden - Vor dem Hillgenstock/Teilbereich
Süd" abgegeben werden. Sie sollen möglichst elektronisch übermittelt werden, entweder per E-Mail
an die Adresse Bauen@Wenden.de oder online über das Beteiligungsportal des Landes NRW
https : //bete i I iq u n q. n rw. d e/porta l/wen d e n/bete i I i q u nq/th em en/ 1 0 I 029 1

Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werden, z.B. schriftlich
(Postanschrift: Gemeinde Wenden, Bauvenrvaltung, Postfach1262,57474 Wenden)oderzurNie-
derschrift im Rathaus der Gemeinde Wenden, Fachbereich lll Bauen/Stadtentwicklung (Ebene 6),
Hauptstraße 7 5, 57 482 Wenden.

Hinweis:

Es wird gem. S 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgemäß vorgebrachte
Stellungnahmen und Außerungen beiderBeschlussfassung überdie Bauleitplanung unberücksich-
tigt bleiben können.

Be ka n ntm ac h u n g s a no rd n u ng

Die Durchführung der öffentlichen Auslegung des Entwur.fs zur 1. Anderung und Ergänzung des
Bebauungsplanes Nr. 41B ,,Wenden - Vor dem Hillgenstock/Teilbereich Süd" einschließlich der
Beg rü ndu ng mit U mweltbericht wird h ierm it öffentl ich bekan ntgemacht.

Wenden, 12.11.2024
60161 26-02t418.1

Der Bürgermeister

gez. Clemens



öffentl iche Bekan ntmach u ng

der Gemeinde Wenden

21. Anderungssatzung vom 12.1 1.2124zur Satzung {lber die Entsorgung von Grundstücksentwässe-

rungsanlagen in der Gemeinde Wenden vom22'12'2005

Aufgrund

- der SS 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung fui 
!_a9 

L-a.nd.N_ordrhein-Westfalen (GO NRW) in der

Fassung der Bekanntmachung ,oÄ la.-Ol.1994 (GV. NRW. 1994, S' 666), zuletzt geändert

durch Art. 2 des Gesetzes vom 05.07,t024 (GV, NRW., 5.444), in der jeweils geltenden Fas-

sung,
- der $S 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes de-s-B--u.ndes (WHG) in der,Fassung der Bekannt-

machung vom 31.07.2009 (BGBI. t äOOg, s. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom

ZZ.IZ.ZOZS (BGBI. l, S. 409), in der jeweils geltenden Fassung'

- der SS 43 ff., 46 LWb NRWin Oer fässungäer Bekann^tmachung vqal! OQ t995 (GV' NRW'

199S, S. 92G), zutetzt geändert durch Gesätz vom 17.12.2021(GV. NRW', S' 1470), in der

jeweiis gelteÄden Fasiung, , --r r
- der ss 1 , 2, 4, 6,7 ,8, und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-west-

faten vom zr.i o. r öoÖ (GV NRW s.712 / scv tlnw ot o1 in der z. Z. gtlltigen Fassung

hat der Rat der Gemeinde Wenden am 06.1 1.2024 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1 (Anderung)

$ 12 erhält folgende Fassung

s12

Gebühren- und Beitragssatz

(1) Die Benutzungsgebühr ftir die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

beträgt 69,33 € je cbm abgefahrenen Grubeninhalts'

(2) Der Klärkostenbeitrag beträgt 2,03 € je cbm verbrauchten Frischwassers'

Artikel 2 (lnkrafttreten)

Die 2L Anderungssatzung zur Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Gemeinde

Wenden vom Z2.I2.ZOO5 tritt zum 01 .01.2025 in Kraft'

Bekanntmachunqsanordnung :

Die vorstehende satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß g 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf hingewiesen,

dass die Verletzung von Verfahrens- und-Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen d.iese Sat

zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer ve*unoung nicht mehr geltend gemacht werden kann' es sei

denn:

a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,

b.) diese satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden'



-2-

c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d.) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Wenden vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel an-
gibt.

Wenden, 12.11.2024

(Clemens)



Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Wenden

Lärmaktionsplanung der Gemeinde Wenden
-lnkrafftreten-

Der Lärmaktionsplan wurde am 06.1 1.2024 vom Rat der Gemeinde Wenden beschlossen

und kann auf der Homepage unter

https://www.wenden.de/bauen-planunq/bauqebiete-bauvenr/altunq/laermaktionsplan

eingesehen werden.

Wenden, 12.11.2024

Der Bürgermeister

gez. Clemens


